12. JANUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Vorteile jeglicher Art im Falle der Gewährung eines zinslosen Darlehens oder eines Darlehens zu herabgesetztem Zinssatz


(Belgisches Staatsblatt vom 3. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


12. JANUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Vorteile jeglicher Art im Falle der Gewährung eines zinslosen Darlehens oder eines Darlehens zu herabgesetztem Zinssatz


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 36 § 1 Absatz 2;

	Aufgrund des KE/EStGB 92;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 14. Dezember 2023;

	Aufgrund des einzigen Artikels des Ministeriellen Erlasses vom 20. März 2000 zur Gewährung einer Befugnisübertragung an die Finanzinspektion, in dem gemäß Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 16. November 1994 über die Verwaltungs- und Haushaltskontrolle festgelegt wird, dass eine günstige Stellungnahme des Finanzinspektors, der beim Ministerium der Finanzen akkreditiert worden ist, unter anderem die Entwürfe von Königlichen Erlassen zur Festlegung der Vorteile jeglicher Art bei zinslosen Darlehen oder Darlehen zu herabgesetztem Zinssatz (Artikel 18 § 3 Punkt 1 KE/EStGB 92) vom vorherigen Einverständnis des für den Haushalt zuständigen Ministers befreit;

	Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 3 § 1;

	Aufgrund der Dringlichkeit;

	In der Erwägung, dass:

	- in vorliegendem Erlass der Betrag von bestimmten Vorteilen jeglicher Art, die 2023 gewährt wurden, festgelegt wird,

	- bei Hypothekendarlehen die seit 1984 vorgesehene Unterscheidung zwischen den "mit einer gemischten Lebensversicherung besicherten Darlehen" und "anderen Darlehen" nicht mehr gerechtfertigt ist und dass es außerdem unmöglich geworden ist, diesbezüglich verlässliche Zahlen zu erhalten,

	- die in Artikel 18 § 3 Punkt 1 Buchstabe c) Nr. 2 zweiter Gedankenstrich des KE/EStGB 92 aufgenommene Formel zur Festlegung des realen jährlichen Belastungssatzes für Darlehen mit fester Laufzeit, die keine Hypothekendarlehen sind, sich versicherungsmathematisch als falsch erwiesen hat,

	- für diesen Darlehenstyp nun eine neue, versicherungsmathematisch korrekte Formel verwendet werden muss,

	- in einem weltweiten Kontext aufeinander folgender Wirtschaftskrisen, hoher Inflation und stark steigender Leitzinssätze bestimmte Zinssätze in diesem Jahr besonders stark gestiegen sind,

	- der Betrag der Vorteile und des diesbezüglich entrichteten Berufssteuervorabzugs auf Karten und den betreffenden zusammenfassenden Aufstellungen zu vermerken ist, die bei den Steuerdiensten eingereicht werden müssen,

	- vorerwähnte Vorteile den Steuerpflichtigen schnellstmöglich zur Kenntnis gebracht werden müssen,

	- vorliegender Erlass schnellstmöglich veröffentlicht werden muss, um die Festlegung und die Einnahme der Steuer nicht zu verzögern,

	- dieser Erlass daher in aller Dringlichkeit ergehen muss;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 18 § 3 des KE/EStGB 92, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. Februar 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In der in Punkt 1 Buchstabe b) aufgenommenen Tabelle wird die Spalte des Jahres, in dem der Darlehensvertrag abgeschlossen worden ist, durch "2023" ergänzt, werden die Spalten des zu berücksichtigenden Bezugszinssatzes in einer einzigen Spalte zusammengefügt und wird diese Spalte durch "3,14" ergänzt.

	2. In der in Punkt 1 Buchstabe c) Nr. 2 erster Gedankenstrich aufgenommenen Tabelle wird die Spalte des Jahres, in dem der Darlehensvertrag abgeschlossen worden ist, durch "2023" ergänzt und wird die Spalte des monatlichen Belastungssatzes hinsichtlich der Darlehen im Hinblick auf die Finanzierung eines Autokaufs durch "0,25" und hinsichtlich anderer Darlehen durch "0,49" ergänzt.

	3. In Punkt 1 Buchstabe c) Nr. 2 zweiter Gedankenstrich werden zwischen dem Wort "oder" und den Wörtern "auf der Grundlage des realen jährlichen Belastungssatzes" die Wörter ", für den bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossenen Darlehensvertrag," eingefügt.

	4. In Punkt 1 Buchstabe c) Nr. 2 wird ein dritter Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"- oder, für den ab dem 1. Januar 2023 abgeschlossenen Darlehensvertrag, auf der Grundlage des realen jährlichen Belastungssatzes für das betreffende Jahr, berechnet anhand folgender Formel:

i = (1 + p)12 - 1

	dabei ist:

	i = realer jährlicher Belastungssatz,

	p = monatlicher Belastungssatz."

	5. In der in Punkt 1 Buchstabe d) aufgenommenen Tabelle werden die Spalten des Jahres, in dem der Darlehensnehmer über die aufgenommenen Beträge verfügt hat, und des zu berücksichtigenden Bezugszinssatzes durch "2023" beziehungsweise "5,43" ergänzt.


	Art. 2 - Die verschiedenen Spalten der in Anlage 1 Abschnitt 1 zu demselben Erlass aufgenommenen Tabelle, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 6. März 1996 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. Februar 2023, werden wie in der Anlage zu vorliegendem Erlass angegeben ergänzt.


	Art. 3 - Vorliegender Erlass ist auf die ab dem 1. Januar 2023 zuerkannten Vorteile jeglicher Art anwendbar.


	Art. 4 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 12. Januar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

__________
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	Januar 2023
	18.01.2023 - Ausg. 1 
	2,717
	2,529
	2,469
	2,529
	2,586
	2,603
	2,646
	2,737
	2,842
	2,933

	Februar 2023 
	17.02.2023 - Ausg. 2 
	2,863
	2,611
	2,494
	2,499
	2,511
	2,505
	2,537
	2,613
	2,711
	2,811

	März 2023 
	17.03.2023 - Ausg. 2 
	3,208
	3,062
	2,981
	2,958
	2,940
	2,929
	2,956
	3,021
	3,104
	3,187

	April 2023 
	19.04.2023 - Ausg. 1 
	3,015
	2,662
	2,541
	2,592
	2,622
	2,616
	2,647
	2,723
	2,822
	2,922

	Mai 2023 
	25.05.2023 - Ausg. 1 
	3,252
	2,829
	2,680
	2,719
	2,740
	2,736
	2,773
	2,852
	2,953
	3,051

	Juni 2023 
	30.06.2023 - Ausg. 2 
	3,343
	2,854
	2,684
	2,716
	2,724
	2,715
	2,754
	2,837
	2,939
	3,045

	Juli 2023 
	14.07.2023 - Ausg. 1 
	3,614
	3,164
	2,982
	2,950
	2,901
	2,856
	2,869
	2,929
	3,013
	3,093

	August 2023 
	22.09.2023 - Ausg. 1 
	3,672
	3,187
	2,995
	2,958
	2,911
	2,877
	2,902
	2,971
	3,062
	3,150

	September 2023 
	25.09.2023 - Ausg. 1 
	3,620
	3,256
	3,002
	2,914
	2,923
	2,959
	3,013
	3,086
	3,166
	3,241

	Oktober 2023 
	30.10.2023 - Ausg. 1 
	3,699
	3,384
	3,165
	3,086
	3,097
	3,150
	3,223
	3,301
	3,381
	3,453

	November 2023 
	05.01.2024 - Ausg. 1 
	3,739
	3,310
	3,050
	3,005
	3,055
	3,124
	3,203
	3,291
	3,382
	3,466

	Dezember 2023 
	05.01.2024 - Ausg. 1 
	3,618
	3,091
	2,776
	2,714
	2,756
	2,811
	2,884
	2,965
	3,052
	3,132




	

